
- Die Einsteigschächte müssen jederzeit für Wartungs- und Instandhaltungs-
  arbeiten mit den Reinigungsfahrzeugen frei zugänglich und anfahrbar sein.

- Die Fahrzeuge besitzen eine max. Länge von 11,60 m, eine max. Breite von
  2,60 m und eine max. Höhe von 4,00 m.

- Die Zufahrt ist für die Fahrzeuge mit einer Gesamtlast von 35 t auszulegen
  und muss eine Mindestfahrbreite von 3,50 m besitzen.

- Im Bereich von Schächten ist ein Radius von 4,00 m um die Schächte von
  Gerätschaften (Spiel- und Klettergeräte, Beschilderungen, Infosäulen,
  Laternen, etc.) sowie Bäumen freizuhalten. Dies soll die Verschwenkung
  des Kragarms/Auslegers (grün dargestellt) ermöglichen.

- Einsteigschächte und Entlüftungen sind im neuen Fahrweg höhenmäßig
  anzugleichen.

Ein zertifizierter
Umweltschutzbetrieb der Stadt

Wir sind für Sie da:
www.muenchen.de/mse

Zugänglichkeit zu Einsteigschächten für die Reinigungsfahrzeuge
der Münchner Stadtentwässerung
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